
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) enthält eine Reihe von Regeln und 
Vorgaben, die Schülerlotsen kennen müssen. Die wichtigsten Paragraphen 
haben wir für Sie zusammengetragen.

 

§ 1 Grundregeln 
(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und 
gegenseitige Rücksicht.

(2) Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer 
geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, 
behindert oder belästigt wird.

 

§ 2 Straßenbenutzung durch Fahrzeuge 
(5) Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen, ältere Kinder bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Auf 
Fußgänger ist besondere Rücksicht zu nehmen. Beim Überqueren einer 
Fahrbahn müssen die Kinder absteigen.

 

§ 3 Geschwindigkeit 
(2a) Die Fahrzeugführer müssen sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und 
älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit 
und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

 

Zeichen 
299, 
Grenzmarkierung 
für Halt- 
und 
Parkverbote

§ 12 Halten und Parken 
(1) Das Halten ist unzulässig

1. an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen,



4. auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor,
6. soweit es durch folgende Verkehrszeichen oder Lichtzeichen 
verboten ist: e) Grenzmarkierung für Haltverbote (Zeichen 299),

 

(1a) Taxen ist das Halten verboten, wenn sie einen Fahrstreifen benutzen, der 
ihnen und den Linienomnibussen vorbehalten ist, ausgenommen an 
Bushaltestellen zum sofortigen Ein- und Aussteigenlassen von Fahrgästen.

 

(2) Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt.

 

Zeichen 
224, 
Haltestellen 
Straßenbahnen 
oder 
Linienbusse

(3) Das Parken ist unzulässig

1. vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von 
den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, 
4. bis zu je 15 m vor und hinter Haltestellenschildern (Zeichen 
224), 
8. soweit es durch folgende Verkehrszeichen verboten ist: d) 
Grenzmarkierung für Parkverbote (Zeichen 299), 
9. vor Bordsteinabsenkungen.

 

§ 16 Warnzeichen 
(2) Der Führer eines Omnibusses des Linienverkehrs oder eines 
gekennzeichneten Schulbusses muss Warnblinklicht einschalten, wenn er sich 
einer Haltestelle nähert und solange Fahrgäste ein- oder aussteigen, soweit die 
Straßenverkehrsbehörde für bestimmte Haltestellen ein solches Verhalten 
angeordnet hat.

 

§ 17 Beleuchtung 
(1) Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse 
es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu 
benutzen. Die Beleuchtungseinrichtungen dürfen nicht verdeckt oder 



(1) Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse 
es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu 
benutzen. Die Beleuchtungseinrichtungen dürfen nicht verdeckt oder 
verschmutzt sein.

(3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch 
am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen 
Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein.

 

§ 20 Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse 
(1) An Omnibussen des Linienverkehrs, an Straßenbahnen und an 
gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen (Zeichen 224) halten, darf, 
auch im Gegenverkehr, nur vorsichtig vorbeigefahren werden.

(2) Wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen, darf rechts nur mit 
Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren 
werden, dass eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Sie dürfen 
auch nicht behindert werden. Wenn nötig, muss der Fahrzeugführer warten.

(3) Omnibusse des Linienverkehrs und gekennzeichnete Schulbusse, die sich 
einer Haltestelle (Zeichen 224) nähern und Warnblinklicht eingeschaltet haben, 
dürfen nicht überholt werden.

(4) An Omnibussen des Linienverkehrs und an gekennzeichneten Schulbussen, 
die an Haltestellen (Zeichen 224) halten und Warnblinklicht eingeschaltet 
haben, darf nur mit Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand 
vorbeigefahren werden, dass eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen 
ist. Die Schrittgeschwindigkeit gilt auch für den Gegenverkehr auf derselben 
Fahrbahn. Die Fahrgäste dürfen auch nicht behindert werden. Wenn nötig, muss 
der Fahrzeugführer warten.

(5) Omnibussen des Linienverkehrs und Schulbussen ist das Abfahren von 
gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen. Wenn nötig, müssen andere 
Fahrzeuge warten.

(6) Personen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollen, müssen sie auf 
den Gehwegen, den Seitenstreifen oder einer Haltestelleninsel, sonst am Rand 
der Fahrbahn erwarten.

 

§ 25 Fußgänger 
(1) Fußgänger müssen die Gehwege benutzen. Auf der Fahrbahn dürfen sie nur 
gehen, wenn die Straße weder einen Gehweg noch einen Seitenstreifen hat. 
Benutzen sie die Fahrbahn, so müssen sie innerhalb geschlossener Ortschaften 
am rechten oder linken Fahrbahnrand gehen; außerhalb geschlossener 
Ortschaften müssen sie am linken Fahrbahnrand gehen, wenn das zumutbar ist. 
Bei Dunkelheit, bei schlechter Sicht oder wenn die Verkehrslage es erfordert, 
müssen sie einzeln hintereinander gehen.

 



Zeichen 293, 
Markierung 
Fußgängerüberweg

(3) Fußgänger haben Fahrbahnen unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig 
auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu überschreiten, und zwar, 
wenn die Verkehrslage es erfordert, nur an Kreuzungen oder Einmündungen, an 
Lichtzeichenanlagen innerhalb von Markierungen oder auf 
Fußgängerüberwegen (Zeichen 293). Wird die Fahrbahn an Kreuzungen oder 
Einmündungen überschritten, so sind dort angebrachte Fußgängerüberwege oder 
Markierungen an Lichtzeichenanlagen stets zu benutzen.

(4) Fußgänger dürfen Absperrungen, wie Stangen- oder Kettengeländer, nicht 
überschreiten. Absperrschranken (§ 43) verbieten das Betreten der abgesperrten 
Straßenflächen.

 

§ 26 Fußgängerüberwege 
(1) An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von 
Schienenfahrzeugen den Fußgängern sowie Fahrern von Krankenfahrstühlen 
oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das 
Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger 
Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.

(2) Stockt der Verkehr, so dürfen Fahrzeuge nicht auf den Überweg fahren, 
wenn sie auf ihm warten müssten.

(3) An Überwegen darf nicht überholt werden.

(4) Führt die Markierung über einen Radweg oder einen anderen Straßenteil, so 
gelten diese Vorschriften entsprechend.

 

§ 38 Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht 
(1) Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet 
werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder 
schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnungabzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder 
bedeutende Sachwerte zu erhalten. Es ordnet an: "Alle übrigen 
Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen".
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